
SPOBAG Aktiengesellschaft 

Düsseldorf 
 

Ordentliche Hauptversammlung 
am 28. April 2025 

um 12.00 Uhr (MESZ) 

 
Wir bitten die Aktionäre um besondere Beachtung der nachstehenden Hinweise zur Anmeldung zur 
Hauptversammlung, zu der Ausübung des Stimmrechts sowie zu weiteren Aktionärsrechten. 
 
Durchführung der Hauptversammlung in physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtig-
ten am Ort der Hauptversammlung 
 
Die Hauptversammlung findet unter Anwesenheit von Versammlungsleiter, Vorstand und Aufsichtsrat 
sowie des mit der Niederschrift beauftragten Notars und der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft in 
der in den Kanzleiräumen der Notare Pfisterer & Döbereiner, Marstallstraße 11, 80539 München, 
statt. Dies ist der Ort der Hauptversammlung nach § 121 Abs. 3 Satz 1 AktG. 

Bedingungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur dieje-
nigen Personen berechtigt, die zum Ablauf des 22. Tages vor der Hauptversammlung, d. h. 
am 6. April 2025, 24:00 Uhr (Nachweisstichtag), Aktionäre der Gesellschaft sind und sich zur 
Hauptversammlung anmelden. Die Anmeldung muss zusammen mit einem vom depotfüh-
renden Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut auf den Nachweisstichtag erstellten Nach-
weis des Anteilsbesitzes spätestens bis zum Ablauf des 21. April 2025 (letzter Anmeldetag) 
bei der nachstehend genannten Adresse eingehen. Die Anmeldung und der Nachweis des 
Anteilsbesitzes müssen in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein. Für den Nach-
weis genügt die Textform. 

Die Adresse der für die Gesellschaft empfangsberechtigten Stelle lautet: 

SPOBAG Aktiengesellschaft 

c/ o GFEI HV GmbH 

Ostergrube 11 

30559 Hannover 

E-Mail: hv@gfei.de 

 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung und die Ausübung 
des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die 
Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei 

mailto:hv@gfei.de


ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem Nach-
weisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch im 
Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweis-
stichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbe-
sitz des Aktionärs am Nachweisstichtag maßgeblich, das heißt Veräußerungen von Aktien 
nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme 
und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für den Zuerwerb von Aktien 
nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen 
und erst danach Aktionär werden, sind nichtteilnahme- und stimmberechtigt. 

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes unter der oben ge-
nannten Adresse werden den Aktionären Eintrittskarten für die Teilnahme an der Hauptver-
sammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten 
wir die Aktionäre, möglichst frühzeitig eine Eintrittskarte bei ihrem depotführenden Institut 
anzufordern. 

Stimmrechtsausübung durch die von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimm-
rechtsvertreter der Gesellschaft 
 
Verfahren für die Stimmabgabe/ Stimmrechtsvertretung 
 
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr 
Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsverei-
nigung oder dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, ausüben lassen. 
Auch dann sind eine fristgemäße Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes erforder-
lich. Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen möchten, können zur Erteilung der Voll-
macht auf Wunsch ein Formular verwenden, welches die Gesellschaft für diesen Zweck be-
reithält. Es wird den ordnungsgemäß angemeldeten Personen zusammen mit der Eintritts-
karte zugesendet und kann auch unter 

http://www.spobag-ag.de/Hauptversammlung/2025 

heruntergeladen werden. Es kann zudem unter der oben genannten Adresse postalisch oder 
per E-Mail angefordert werden. 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegen-
über der Gesellschaft bedürfen der Textform. 

Bei Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen oder diesen nach § 135 
Absätze 8 und 10 AktG gleichgestellten Personen sind in der Regel Besonderheiten zu beach-
ten, die bei dem jeweils zu Bevollmächtigenden zu erfragen sind. 

Dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern müssen neben einer Vollmacht 
auch Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Der 



Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen; er kann die Stimm-
rechte nicht nach eigenem Ermessen ausüben. 

Die Vollmachterteilung – sofern sie nicht durch in der Hauptversammlung anwesende oder 
vertretene Aktionäre in der Hauptversammlung erfolgt – an den Stimmrechtsvertreter ist 
nur möglich, wenn die Vollmacht bis spätestens zum 27. April 2025 dem Stimmrechtsvertre-
tern der Gesellschaft unter der nachstehenden Adresse der für den Stimmrechtsvertreter 
der Gesellschaft empfangsberechtigten Stelle zugeht: 

Stimmrechtsvertreter der SPOBAG Aktiengesellschaft 

Herr Lars Kuhnke 

c/ o GFEI HV GmbH 

Ostergrube 11 

30559 Hannover 

E-Mail: hv@gfei.de 

Nähere Einzelheiten zur Teilnahme an der Hauptversammlung sowie zur Vollmachts- und 
Weisungserteilung erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte. Entsprechende 
Informationen sind auch im Internet unter 

http://www.spobag-ag.de/Hauptversammlung/2025 

einsehbar. 

 
Düsseldorf, im März 2025 
 
SPOBAG 
Der Vorstand 

 


